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Planung

Blitzschutz für bauliche Anlagen 
Blitzschutzsysteme werden als vorbeugende Brandschutzmaßnahmen installiert, um vor allem Gefähr-
dungen von Personen und Schäden an Vermögens- und Sachwerten sowie der Umwelt durch Brände zu 
vermeiden. Der Beitrag gibt Tipps, um einen wirksamen und den Richtlinien entsprechenden Blitzschutz 
für bauliche Anlagen zu errichten.
Gabriele Schweble Juch, Christian Braun

Wie sich die Notwendigkeit von Blitz-
schutzsystemen im Zusammenhang 

mit baurechtlichen und normativen Anforde-
rungen heute in Deutschland darstellt, hat der 
Verband Deutscher Blitzschutzfirmen (VDB) 
in einem Leitfaden im Jahr 2018 [1] in kom-
pakter Form zusammengefasst und herausge-
geben. Dieser richtet sich an Planer, Errichter, 
Brandschutznachweisersteller und Sachver-
ständige, Genehmigungsbehörden, Versiche-
rer, Bauherren und interessierte Verbraucher. 

In naher Zukunft sollen diese zusätzlichen 
Informationen über das Erfordernis von 
Blitzschutzmaßnahmen auch in einem Bei-
blatt 6 der DIN EN 62305-3 (VDE 0185-
305-3 Beiblatt 6) [2] erläutert werden.  

Blitzschutz als präventive Maßnahme
Aufgrund des direkten Zusammenhangs von 
Blitzeinwirkungen und Überspannungen auf 
Gebäude formuliert die deutsche Muster-
bauordnung (MB0) in § 14: 

Abb. 1: Blitzschutz ist u.a. auch Brandschutz. Was ist zu beachten, um einen wirksamen und den Richtlinien entsprechenden Blitzschutz für bauliche Anlagen zu errichten? 
Welche Stolperfallen sind zu umgehen, und wie kann auch im Betrieb sichergestellt werden, dass der Blitzschutz nicht durch spätere Dachaufbauten (Photovoltaik etc.) oder 
andere Störfaktoren gefährdet wird? 

„Bauliche Anlagen sind so zu errichten, anzu-
ordnen, zu ändern und instand zu halten, dass 
der Entstehung eines Brandes und der Aus-
breitung von Feuer und Rauch (Brandausbrei-
tung) vorgebeugt wird und bei einem Brand 
die Rettung von Menschen und Tieren sowie 
wirksame Löscharbeiten möglich sind.“ 
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Da das Baurecht in Deutschland Ländersa-
che ist, findet man diesen Grundsatz auch 
in den Schutzzielen der jeweiligen Bauord-
nungen der Länder wieder: Schutz gegen 
Brandentstehung und Rettung von Mensch 
und Tier – immer und zu jeder Zeit. Daher 
sind auch die gesetzlichen Anforderungen 
für Blitzschutz in den Länderbauordnungen 
und in deren spezifischen Verordnungen 
definiert.

Gesetzliche Vorschriften
Bereits beim Stellen eines Bauantrags hat 
der Bauherr oder Betreiber des Gebäudes zu 
berücksichtigen, ob er beispielsweise gemäß 
Bauordnungsrecht, der Betriebssicherheits-
verordnung (BetrSichV) oder den techni-
schen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) 
gesetzlich verpflichtet ist, ein Blitzschutz-
system zu errichten, oder ob er aus eigenem 
Erwägen Blitzschutzmaßnahmen vorsieht  
(s. Abbildung 2 – Zusammenhang Blitz-
schutz und gesetzliche Regelungen).

Allgemeines Baurecht
Dieses Gesetz gilt für alle baulichen Anlagen 
(z.B. Gebäude, Brücken, Fahrradabstellplätze, 
Ställe, Klettergerüste, Spielflächen, Solaranla-
gen) und Bauprodukte. Es gilt auch für Grund-
stücke sowie für andere Anlagen und Einrich-
tungen, die geeignet oder bestimmt sind, dem 
Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu 
dienen. Das Allgemeine Baurecht gliedert sich 
in öffentliches und privates Baurecht. Diese 
rechtliche Differenzierung wirkt sich auch bei 
der Fragestellung „Blitzschutz muss, ja oder 
nein?“ aus. Generell hat die Notwendigkeits-
prüfung auf der Ebene des privaten und des 
öffentlichen Baurechts zu erfolgen. Im Allge-
meinen wird in den jeweiligen Landesbau-
ordnungen sowie in der MBO § 46 die Not-
wendigkeit der Errichtung eines Blitzschutzes 
wie folgt beschrieben: „Bauliche Anlagen, bei 
denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitz-
schlag leicht eintreten oder zu schweren Fol-
gen führen kann, sind mit dauerhaft wirksamen 
Blitzschutzanlagen zu versehen.“ 

Privates Baurecht
Im privaten Baurecht werden die (privaten) 
Rechtsverhältnisse der Bürger untereinan-
der geregelt; sie sind im BGB, z.B. im Nach-
barschaftsrecht, beschrieben. Für die Errich-
tung eines Blitzschutzsystems ist der Betrei-
ber/die Privatperson verantwortlich. Je nach 
Bau- sowie Nutzungsart kann ein privates 
Gebäude in die Kategorie Sonderbau ein-
geordnet werden. Der Planer sowie Errichter 
kann die dafür notwendige Klassifizierung 
(Sonderbau ja/nein) der Baugenehmigung 
und dem Brandschutznachweis entnehmen. 
Ist nach dem Bauvertrag ein Blitzschutz-
system zu errichten, dann können den DIN/
VDE-Vorschriften lediglich Art und Umfang 
der Schutzmaßnahmen entnommen werden. 
Gibt es keine vertragliche Vorgabe, dann ist 
dennoch zu prüfen, ob ein Blitzschutzsystem 
erforderlich ist. Jedes Bauwerk ist nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik 
(a.a.R.d.T.) zu errichten – auch dann, wenn der 
Bauvertrag dies nicht ausdrücklich vorsieht. 

Öffentliches Baurecht
Im öffentlichen Baurecht werden die Rechts-
verhältnisse zwischen Bürger und Staat gere-
gelt. Es ist ein eigener Teil des Verwaltungs-
rechts. Wie gebaut werden darf, wird in den 
16 Bundesländern in den jeweiligen Landes-
bauordnungen geregelt. Dabei dient die Mus-
terbauordnung (MBO) als Vorlage.

Anforderungen für Sonderbauten 
Speziell geregelt ist der Umgang mit Sonder-
bauten. Diese werden als schutzbedürftige 
Anlagen eingestuft und sind je nach Art und 
Nutzung gegebenenfalls dauerhaft mit Blitz- 
und Überspannungsschutzmaßnahmen zu 
schützen. Gebäude, die als Sonderbauten 
bezeichnet werden, bergen aufgrund der Art 
ihrer Nutzung, ihrer Größe oder hoher Besu-
cherzahlen ein erhöhtes Gefahrenpotenzial. 
Die speziellen Regelungen für Sonderbau-
ten finden sich beispielsweise in der Sonder-
bauverordnung mitsamt ihren Anlagen und 
Erläuterungen. Sie gelten ebenfalls je nach 
Bundesland unterschiedlich. Speziell Son-
derbauverordnungen (SBauVO) enthalten 
ergänzende Informationen zu den allgemei-
nen Vorschriften der Länderbauordnungen. 
Entsprechend den SBauVO  sowie ander-
weitigen Rechtsvorschriften müssen bei 
baulichen Anlagen Blitzschutzmaßnahmen 
umgesetzt werden. 
Anmerkung: Eine Ermittlung der Schutz-
klassen kann bereits mithilfe einer redu-
zierten Risikoanalyse [1] erfolgen, die das 
größte Risiko (Verlust von Menschenleben), 
betrachtet; darin einzubeziehende Faktoren: 
Erdblitzdichte, Gebäudemaße, Standortfak-
tor, Brandrisiko, Maßnahmen zur Verringe-
rung von Brandfolgen, Räumungsmöglich-
keiten bei Gefahr (vgl. dazu Beispiele in der 
Tabelle 2). 
Für Sonderbauten, für die es keine Sonder-
bauverordnungen gibt oder in deren Son-
derbauverordnung kein Blitzschutzsys-
tem gefordert ist, wird über die Errichtung 
nach dem Grundsatz für Blitzschutzanla-
gen (§ 46 MBO) hinsichtlich Lage, Bauart 
oder Nutzung entschieden. Eine Bewertung 
kann durch eine Risikoanalyse nach DIN EN 
62305-2 (VDE 0185-305-2) [3] vorgenom-
men werden oder ist aus dem jeweiligen 
Brandschutzkonzept/-nachweis zu entneh-
men. Eine Empfehlung aufgrund von Erfah-
rungswerten bieten der Leitfaden [1] und 
das in Zukunft neu erstellte Beiblatt 6 der EN 
62305-2 [2]. Neben den in Sonderbauver-
ordnungen und als Sonderbau definierten 
Objekten gibt es noch weitere Objekte, bei 
denen aus Sicht der „Verkehrssicherungs-
pflicht“ sowie nach dem Gesichtspunkt 
„Schutz der Rechtsgüter“ ein Blitz-/Über-
spannungsschutz empfohlen wird. Gene-
rell obliegt die Entscheidung dem Betreiber/
Objekteigentümer. Das spielt insbesondere 
im Schadensfall eine wichtige Rolle. 
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Abb. 2: Erfordernis von Blitz- und Überspannungsschutzsystemen nach Baurecht und anderen gesetzlichen Bestimmungen

Bauliche Anlagen zur Lagerung von 
Gefahrstoffen
In diesen Anlagen besteht erhöhte Explo-
sions- und Brandgefahr. Bei der Planung 
sowie Installation von Blitzschutzmaß-
nahmen bei Ex-Anlagen sind weitere ein-
schlägige  Gesetze, Verordnungen, techni-
sche Regeln sowie Normen zu berücksich-
tigen. Für die Gefährdung von Personen in 
und in der Umgebung von Ex-Anlagen hat 
der Betreiber grundsätzlich eine Gefähr-
dungsbeurteilung zu erstellen. Diese erfolgt 
unabhängig von der Zahl der Beschäftig-
ten. Dazu gehört mindestens die Erstellung 
eines Explosionsschutzdokuments und eines 
Ex-Zonenplans. Diese Dokumente dienen 
als Grundlage für die Auslegung des Blitz-
schutzsystems. Schutzeinrichtungen sind 
ganzheitlich zu betrachten und müssen 
mögliche Wechselwirkungen als Gefahren-
potenzial berücksichtigen.

Risikoanalyse mithilfe von Normen
Umfassende Maßnahmen zum Blitzschutz 
sind in der Normenreihe DIN EN 62305 als 
Gesamtkonzept definiert. Eine Bewertung 
der Gefahren kann durch eine vollständige 
Risikoanalyse nach DIN EN 62305-2 (VDE 
0185-305-2) [3] erfolgen. Ist durch Art und 
Nutzung der baulichen Anlage somit defi-
niert, dass ein Blitzschutzsystem errichtet 
werden muss, ist dies sowohl für das äußere 
als auch für das innere Blitzschutzsystem 
zu bewerten. Durch eine reduzierte Risiko-
analyse [1], wie im VDB Leitfaden erläu-
tert, kann beispielsweise die Wertigkeit 
eines äußeren Blitzschutzsystems durch 
die Schadensquelle S1 (Bewertung direk-
ter Einschlag in ein Objekt) und die Risiko-
komponente RB (Brandkomponente) ermit-
telt werden und die Herleitung der Schutz-
klasse eines Blitzschutzsystems (Klasse I – 
sehr hoch bis Klasse IV – gering) bestimmt 
werden. Mit einem äußeren Blitzschutz-
system sollen insbesondere die Gefährdun-
gen für Lebewesen durch Brände infolge 
des direkten Blitzeinschlags in Gebäude 
vermieden oder reduziert werden. Zu den 
äußeren Schutzmaßnahmen gehören u.a. 
Fangeinrichtung, Berücksichtigung von 
Trennungsabständen, Ableitung sowie die 
Erdungsanlage. 

Weitere Bestandteile eines Blitzschutzsys-
tems sind zudem der Blitzschutz-Potenzial-
ausgleich sowie mögliche weitere Maßnah-
men des sogenannten inneren Blitzschutz-
systems entsprechend der DIN EN 62305-1 
... -4 (VDE 0185-305-1 ...-4) [5]. 
Die Tabelle 1 zeigt auszugsweise unter dem 
Abschnitt 6 aus dem VDB Leitfaden [1] 
eine Schutzklassenempfehlung für bauli-
che Anlagen. Weiterhin werden u.a. in der 
Normenreihe DIN VDE 0100 vorrangig für 
sicherheitstechnische Anlagen und Einrich-
tungen wie Brandmeldeanlagen, Sicher-
heitsstromversorgung, Sicherheitsbeleuch-
tung usw. Maßnahmen zum Schutz der Lei-
tungen vor Überspannung gefordert. In den 
Normen DIN VDE 0100-443 [6] und DIN 
VDE-0100-534 [7] sind die wichtigsten Ins-
tallationsvorschriften für den Überspan-
nungsschutz in Niederspannungsanlagen 
festgelegt. Vorkehrungen zum Beherrschen 
von Überspannungen sind danach nicht nur 
im öffentlichen Bereich, in Industrie oder 
Gewerbe, sondern auch im privaten Bereich 
zwingend zu beachten. 
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Tabelle 1: Gebäudeklassifizierung und Erfordernis des Blitzschutz-Potenzialausgleichs  
Bauliche Anlage/ 
technische Einrich-
tung

Blitzschutz ZWIN-
GEND (siehe 4.1.1): 
Sonderbau mit 
Sonderbauverord-
nung/-richtlinie
(länderspezifisch)

Blitzschutz SOLLTE (siehe 4.1.2): Sonder-
bau (gemäß § 2 MBO/entsprechend in den 
LBOs)

Schutzklassen-
empfehlung in 
Anlehnung an
DIN EN 62305-2

Mögliche Gefährdungen, 
Hinweise, Zusatzanforde-
rungen zu Nutzungsarten

Zusatzinfor-
mationen,
Vorschriften,
Merkblätter,
Richtlinien

Behindertenwerkstätte Sonderbau, da Tageseinrichtung für mehr als 
10 Kinder sowie Menschen mit Behinderung 
und alte Menschen.

III Gefahr Schritt- und Berüh-
rungsspannung – Schwierig-
keiten bei Evakuierung von 
Personen 
– erhöhte Panikgefahr
– eingeschränktes
Wahrnehmungsvermögen

Behindertenwohnheim SL (HeimR) Sonderbau, da Gebäude mit Nutzungsein-
heiten zum Zweck der Pflege oder Betreuung 
von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Be-
hinderung, deren Selbstrettungsfähigkeit ein-
geschränkt ist, wenn die Nutzungseinheiten  
a) einzeln für mehr als 6 Personen bestimmt 
sind oder  
b) Personen mit Intensivpflege bestimmt sind 
oder 
c) einen gemeinsamen Rettungsweg haben 
und für insgesamt mehr als 12 Personen
bestimmt sind.

III – Gefahr Schritt- und Berüh-
rungsspannung
– Schwierigkeiten bei Evaku-
ierung von Personen
– Panikgefahr

VdS 2226

Betreutes Wohnen SL (HeimR) Sonderbau wenn Gebäude mit Nutzungsein-
heiten zum Zweck der Pflege oder Betreuung 
von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Be-
hinderung, deren Selbstrettungsfähigkeit ein-
geschränkt ist, wenn die Nutzungseinheiten  
a) einzeln für mehr als 6 Personen bestimmt 
sind oder b) Personen mit Intensivpflege 
bestimmt sind oder c) einen gemeinsamen 
Rettungsweg haben und für insgesamt mehr 
als 12 Personen bestimmt sind.

III Gefahr Schritt- und
Berührungsspannung
– Schwierigkeiten bei
Evakuierung von Personen
– Panikgefahr

VdS 2019

Büro- und Verwaltungs-
gebäude

Sonderbau wenn Gebäude mit Räumen, die 
einer Büro- Verwaltungsnutzung dienen und 
einzeln mehr als 400 m² haben

III Panikgefahr
– Gefahr Schritt- und Berüh-
rungsspannung
– Beschädigung der elektri-
schen Anlagen (z.B. elektri-
sche Beleuchtung), die Panik 
auslösen kann

Bürohaus BY, BB, HB, HE, MV, 
NW, SL, SH
> 22 m III

(HHR)§

Sonderbau wenn bauliche Anlagen mit einer 
Höhe von mehr als 30 m

> 30 m III
> 100 m II

Erhöhtes Einschlagsrisiko
– mögliche Seiteneinschläge 
sind zu berücksichtigen
– Beschädigung der
elektrischen Anlagen (z.B. 
elektrische Beleuchtung), die 
Panik auslösen kann

VdS 2019

Auszug aus dem VDB Leitfaden 

Tabelle 2: Beispiele für Blitzschutzmaßnahmen entsprechend Anforderungen Bundesland

Objekt Sonderverordnung Bundesland Empfohlene 
 Schutzklasse

Hochhaus (Höhe > 22,0 m) HHR = Hochhausrichtlinie BY, BB, HB, HE, MV, NW, SL, SH > 22,0 m = III
> 100,0 m = II

Verkaufsstätte VkV = Verkaufsstättenverordnung BW, BY, BB, HH, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, SH, TH III

Versammlungsstätte (> 200 Besucher) VStättV = Versammlungsstättenverordnung BW, BY, BB, HH, HE, MV, NI, NW, SL, SN, ST, SH III

Freisportanlagen mit Tribüne  
(> 1.000 Besucher) VStättV = Versammlungsstättenverordnung BW, BY, BB, HH, HE, MV, NI, NW, SL, SN, ST, SH III

Krankenhäuser KhBauR = Krankenhausrichtlinie BW, BB, NW, SL II

Pflegeheim, Altenheim, Entbindungsheim, 
Kinderheim usw. KhBauR = Krankenhausrichtlinie SL III

Schule, Hochschule und ähnliche  
Einrichtungen

SchulbauR = Schulbaurichtlinie BB, HE, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, SH, TH III

Das Erfordernis der Errichtung eines Blitzschutzsystems ergibt sich aus der SonderbauVO, die beschriebenen Schutzklassen ergeben sich aus Erfahrungswerten und Musterberechnungen
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Abb. 3: Getrennte Fangeinrichtung, Industriebau, Sonderbau 
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Fazit
Der vorbeugende Brand- und Blitzschutz (MBO 
§ 14, § 46) findet in den Landesbauordnun-
gen eine gesetzliche Verankerung. Danach sind 
bauliche Anlagen, die aufgrund ihrer Lage, Bau-
art oder Nutzung durch Blitzschlag oder des-
sen Folgen stark gefährdet sind, mit dauernd 
wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen.  
Eine Übersicht gesetzlicher Vorgaben und 
einer möglichen Zuordnung der Schutzklasse 
für bauliche Anlagen enthalten der VDB-
Leitfaden [1] und das in naher Zukunft neu 
erstellte Beiblatt 6 der VDE 0185-305-3 [2]. 

Wird das Schutzziel (Vermindern des Risi-
kos unter den Wert des akzeptierten Risi-
kos) durch das Blitzschutzsystem allein nicht 
erreicht, sind weitere Schutzmaßnahmen 
nötig (z.B. Schutz gegen Gefährdung durch 
Berührungs- oder Schrittspannung nach 
Abschnitt 8 der DIN EN 62305-3 (VDE 0185-
305-3) [4]) oder ein LEMP-Blitzschutz nach 
DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) [5]. 
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Um ein wirksames und betriebssicheres 
Blitzschutzsystem für ein Gebäude zu errich-
ten, mit dem Ziel, Menschen zu schützen, 
sind nicht nur die rechtlichen Vorgaben von 
Bedeutung. Der Erfolg hängt ebenfalls maß-
geblich von einem guten Zusammenspiel 
des Bauherrn mit dem Planer, Errichter, der 
Genehmigungsbehörde sowie dem Sach-
verständigen und dem Versicherer ab – und 
selbstverständlich von einer professionellen 
technischen Umsetzung.  ■
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